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Norbert Cyrus, Markus Kip* 
Arbeitsrechte mobilisieren ohne Aufenthaltsstatus. Von  
faktischer Rechtlosigkeit zur Veränderung geltenden Rechts?** 
Zusammenfassung – Dieser rechtssoziologische Beitrag untersucht den geringen Grad der 
Inanspruchnahme arbeitsrechtlicher Schutzangebote im Feld der unter- und undokumentierten 
Beschäftigung von Migrant/innen. Analysiert werden Rahmenbedingungen und Prozesslogik 
der Mobilisierung von Arbeitsrecht mit Fokus auf Beschäftigte ohne Aufenthaltsstatus. Als the-
oretischer Rahmen dienen Ansätze der klassischen Arbeitsgerichtsforschung und der Mobilisie-
rung von Recht, kombiniert mit dem Modell semi-autonomer sozialer Felder. Als Barrieren der 
Mobilisierung von Rechten werden negatives Rechtsbewusstsein bei der Statusgruppe mit defi-
zitärer Rechtsstellung, ausbleibende Thematisierung und Vermittlung des Rechts auch durch 
Gewerkschaften, nicht erfüllbare Verfahrensanforderungen, Prozesskostenrisiko und unsichere 
Erfolgsaussichten herausgearbeitet. Als zentraler Faktor einer erfolgreichen Aktivierung wird die 
Rechtsvermittlung identifiziert, die im hier untersuchten Fall durch spezialisierte Beratungsan-
gebote geleistet wird. Das Aufzeigen der Nichtinanspruchnahme von Rechtsansprüchen erfüllt 
die rechtspolitische Funktion, die Rechtsprechung und -setzung mit neuen Fragestellungen in 
Bewegung zu setzen. 

Mobilisation of labour law rights without residence status.  
From a factual lack of rights to a change in established law?  
Abstract – This contribution to the sociology of law investigates the low degree of employment 
protection rights claims by under- and undocumented migrants. It analyses the general condi-
tions for and the procedural logic of employment rights claims with a focus on workers without 
residence status. The article draws on theoretical contributions from labour court research and 
the mobilisation of law approach combined with the model of semi-autonomous social fields. 
Findings point to several barriers to the mobilisation of law, in particular, negative rights aware-
ness of migrant workers with a deficient legal status, trade unions’ failure to address and provide 
support for rights claims, the impossibility of fulfilling lawsuit requirements, the risk of high legal 
expenses, and uncertain prospects of success. This case study highlights the legal consultation 
provided by specialised counseling services as a key factor for the successful mobilisation of the 
law. By demonstrating the lack of claims for legal entitlements, counseling services assume the 
legal-political function of confronting case law and legislation with new problems. 

Key words:  undocumented labour, inequality, migrant workers, workers’ 
rights, labour law, labour migration, litigation process  
(JEL: J460, J710, J820, J830, K310, K370, K410) 

___________________________________________________________________ 
* Dr. Norbert Cyrus, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, FB 12 In-

terkulturelle Bildung, Postfach 330440, D – 28334 Bremen.   
E-Mail: ncyrus@uni-bremen.de. 

 Markus Kip, Doktorand an der York Universität in Toronto, Graduate Program in Sociology, 
4700 Keele Street, Toronto, ON, M3J 1P3, Kanada.   
E-Mail: markus.kip@gmail.com. 

** Artikel eingegangen: 15.7.2014  
revidierte Fassung akzeptiert nach doppelt-blindem Begutachtungsverfahren: 12.11.2014. 



34  Norbert Cyrus, Markus Kip: Arbeitsrechte mobilisieren ohne Aufenthaltsstatus 

1. Einleitung 
In diesem Beitrag behandeln wir die ‚klassischen‘ Fragen der Rechtssoziologie, „welche 
Gründe Menschen dazu bringen oder davon abhalten, Ansprüche geltend zu machen, 
also ‚Rechtsbewusstsein‘ zu entwickeln und Recht zu ‚mobilisieren‘, indem sie vor Ge-
richt gehen“ (Baer 2011: 27). Diese Fragen behandeln wir am Beispiel von Migrant/in-
nen in unter- und undokumentierten Beschäftigungsverhältnissen. Darunter verstehen 
wir Arbeitsverhältnisse ausländischer Beschäftigter, die aufgrund fehlender oder fal-
scher Anmeldung von deutschen Behörden als Schwarzarbeit oder illegale Beschäfti-
gung eingestuft und bei einer Aufdeckung als Ordnungswidrigkeit oder Straftat sankti-
oniert werden. Aufenthaltsrechtlich geht es nicht nur um „irreguläre Migrant/innen“ 
(Angenendt 2007; Fischer-Lescano/Kocher/Nassibi 2012), sondern auch um EU-Bür-
ger/innen mit unbeschränktem Recht auf Arbeitsmarktzugang, die unter Missachtung 
tariflicher und arbeitsrechtlicher Bestimmungen beschäftigt werden (Tölle/Schreiner 
2014). Bei diesen aufenthaltsrechtlich konstituierten Statusgruppen besteht eine Diskre-
panz zwischen den zahlreichen bekannt gewordenen und teils dramatischen, vereinzelt 
auch Todesfälle (Mihai 2013) verursachenden Arbeitsrechtsverstößen einerseits und der 
seltenen Inanspruchnahme arbeitsrechtlicher Schutzangebote andererseits (vgl. Vogel 
2012).  

In der aktuellen Diskussion wird die weltweit zu beobachtende Konstellation, dass 
Arbeitsmigrant/innen rechtlichen Schutz nicht in Anspruch nehmen können, als Kehr-
seite nationalstaatlicher Maßnahmen und Politiken der Schließung nationaler Arbeits-
märkte analysiert, die zum Schutz der einheimischen Bevölkerung vor unfairer Konkur-
renz und Aufrechterhaltung etablierter sozialer und arbeitsrechtlicher Standards für er-
forderlich gehalten werden (Bauböck 1994; Bommes 2006; Cohen 2006; UNDP 2009).  

In diesem Beitrag betrachten wie die Effekte solcher Maßnahmen auf die arbeits-
rechtliche Handlungsfähigkeit betroffener Migrant/innen in unter- oder undokumen-
tierter Beschäftigung in Deutschland. Die Darstellung der empirischen Situation stützt 
sich auf Literaturauswertung sowie Erfahrungswissen aus persönlichem Engagement in 
Initiativen zur Unterstützung unter- oder undokumentierter Wanderarbeit.� 

Der Beitrag bezieht die sozialwissenschaftliche Forschung zu Migrant/innen in un-
ter- und undokumentierter Beschäftigung und rechtssoziologische Untersuchungen zur 
Arbeitsgerichtsbarkeit aufeinander. Diese beiden Forschungsfelder werden üblicher-
weise isoliert betrachtet. In der sozialwissenschaftlichen Erforschung irregulärer Migra-
tion in Deutschland wird in der Regel – eine Ausnahme bilden die von einer ‚Autonomie 
der Migration‘ ausgehenden Arbeiten (z. B. Karakayali 2008; Hess/Kasparek 2010) – 
von einer Situation der Hilf- und Rechtlosigkeit ausgegangen. Die Rechtlosigkeit ist ein 
Topos, der in sozialwissenschaftlichen Beiträgen zur Beschreibung der Situation bei-
nahe durchgängig verwendet wird. „Was in Deutschland lebende Menschen ohne regu-
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lären Aufenthaltsstatus über alle Unterschiede hinweg verbindet, ist ihr alltägliches Le-
ben in faktischer Rechtlosigkeit“ (Alscher/Münz/Özcan 2001: 3; ebenfalls Schwenken 
2006; Buckel 2009). In der Regel wird mit dem Zusatz ‚faktisch‘ signalisiert, dass irre-
guläre Migrant/innen ‚de jure‘ durchaus Rechtsansprüche haben, diese aber ‚de facto‘ 
nicht in Anspruch nehmen können, weil dies aufgrund aufenthaltsrechtlicher Übermitt-
lungspflichten öffentlicher Stellen eine Festnahme und Abschiebung zur Folge haben 
kann. Der zugewiesene Rechtsstatus schließt irreguläre Migrant/innen nicht de jure 
vom arbeitsrechtlichen Schutz aus, führt aber zu einer defizitären Rechtsstellung (civic 
deficit), da Rechte aufgrund mangelnder Ressourcen oder anderer Einschränkungen 
nicht in Anspruch genommen werden können (Lockwood 1996: 537).  

In der rechtssoziologischen Forschung zur Arbeitsgerichtsbarkeit wird die unter- 
und undokumentierte Beschäftigung von Migrant/innen nicht betrachtet, weil sie im 
Feld der Arbeitsgerichtsbarkeit praktisch nicht anzutreffen ist. Aber gerade die Abwe-
senheit einer Statusgruppe, deren Situation nach den Befunden sozialwissenschaftlicher 
Forschung durch eine hohe soziale Verletzlichkeit und geringe rechtliche Handlungsfä-
higkeit bestimmt wird, macht eine fokussierte Betrachtung dieser Konstellation auch in 
theoretischer Hinsicht interessant.  

Wir untersuchen im Folgenden die Rahmenbedingungen und Prozesslogik der Mo-
bilisierung von Arbeitsrecht im Feld der unter- und unangemeldeten Beschäftigung von 
Migrant/innen mit besonderem Fokus auf die Rolle gewerkschaftlicher Unterstützungs-
angebote.  

2. Konzeptionelle Einführung und theoretische Grundlagen 
Rechtssoziologische Studien zeigten vor gut dreißig Jahren, dass in Arbeitsmarktseg-
menten prekärer Beschäftigung ein erhöhter Schutzbedarf durch Arbeitsrecht besteht, 
die bestehenden Angebote des arbeitsgerichtlichen Rechtsschutzes von den dort Be-
schäftigten – überproportional vielen Frauen und Ausländern – aber unterdurchschnitt-
lich in Anspruch genommen werden (Rottleuthner 1984). Die rechtssoziologische For-
schung hat seit Mitte der 1970er Jahre einige theoretische Ansätze zur Erklärung der 
Diskrepanz ausgearbeitet, an die wir selektiv anknüpfen.  

In einer Untersuchung zur Funktion und Bedeutung von Arbeitsgerichten (Blan-
kenburg/Schönholz/Rogowski 1979) wurde festgestellt, dass nur ein kleiner Teil der 
Streitfälle in Beschäftigungsverhältnissen vor Gericht gebracht wird. Zur Analyse dieser 
selektiven Inanspruchnahme arbeitsgerichtlicher Angebote müsse man, so die Autoren, 
auch die vorgerichtliche Konfliktbehandlung betrachten und die Bedingungen untersu-
chen, unter denen Konflikte im Arbeitsleben ‚verrechtlicht‘ werden. Mit dem Oberbe-
griff der Verrechtlichung wird eine Abfolge von ‚Stufen‘ verbunden: Erstens, die The-
matisierung von Recht, worunter jede explizite Bezugnahme auf rechtliche Regelungen in-
nerhalb fortlaufender Sozialbeziehungen verstanden wird. Zweitens, das Anrufen von 
rechtlichen Instanzen im Betrieb, die im Betriebsverfassungsgesetz oder in einer Betriebs-
ordnung als Einrichtungen zur Beilegung rechtlicher Fragen vorgesehen sind. Drittens, 
die Mobilisierung von außerbetrieblichen Einrichtungen, die mit dem Aufsuchen einer gewerk-
schaftlichen Rechtsberatung oder von Rechtsanwält/innen beginnen und, viertens, in 
die Mobilisierung des Arbeitsgerichts münden kann (Blankenburg et al. 1979: 29).  
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Die Betonung vorgerichtlicher Stufen der Verrechtlichung und der Einbeziehung 
außergerichtlicher Akteure verweist auf Hintergrundannahmen. So wird beim Stufen-
modell von einer allgemeinen Geltung des Arbeitsrechts und einer bestehenden Infra-
struktur der Angebote zur arbeitsgerichtlichen Rechtsdurchsetzung ausgegangen. Für 
den von uns behandelten Kontext grenzüberschreitender Beschäftigung in unter- oder 
undokumentierten Arbeitsverhältnissen treffen diese Annahmen aber, wie dieser Bei-
trag zeigen wird, nicht in der gleichen Weise wie für regulär Beschäftigte zu. Die The-
matisierung von Recht setzt voraus, dass Beschäftigte zumindest ein abstraktes Wissen 
haben, dass es Angebote des Rechts sowie entsprechende Verfahren der Durchsetzung 
gibt, die auch ihnen grundsätzlich, also de jure offen stehen. Auch das Anrufen rechtli-
cher Instanzen im Betrieb setzt voraus, dass es solche Instanzen gibt. Im informellen 
Sektor und auch in Kleinbetrieben ist diese Voraussetzung oft nicht gegeben. Eine Mo-
bilisierung außerbetrieblicher Einrichtungen unterstellt, dass Rechtsanwält/innen und 
gewerkschaftliche Rechtsberatung auf die spezifischen Anforderungen der Rechtsbera-
tung dieser Statusgruppe eingestellt und in der Lage und willens sind, über die rechtli-
chen Ansprüche zu informieren (bzw. sich zunächst selbst arbeitsintensiv zu informie-
ren). Schließlich erfordert die Mobilisierung von Arbeitsgerichten, dass der Zugang 
rechtlich möglich und von den Adressat/innen des Rechtsangebotes als praktisch 
durchführbar und sinnvoll angesehen wird.  

Der Hinweis auf die außergerichtlichen Instanzen verweist auf eine weitere Hin-
tergrundannahme, wonach Arbeitsgerichtsbarkeit in einem größeren Zusammenhang 
zu betrachten ist. Um diesen Zusammenhang theoretisch zu fassen, knüpfen wir an das 
Modell semi-autonomer sozialer Felder (SASF) an (Moore 1973; vgl. Griffiths 2003: 22-
66). In diesem Modell wird ein soziales Feld und seine Grenzen nicht durch Organisa-
tionen definiert, sondern durch die Interaktionen von Mitgliedern einer oder mehrerer 
geschlossener Gruppen, in deren Verlauf feldspezifische Regeln generiert und durchge-
setzt werden. An Fallbeispielen aus Tansania und den USA zeigt Moore, dass lokale 
soziale Felder eine relative Autonomie gegenüber dem Feld staatlicher Gesetzgebung 
aufweisen. Eingespielte soziale Arrangements erweisen sich oft als resistent gegenüber 
der Absicht, diese durch Gesetzgebung zu verändern, denn „the law (in the sense of 
state enforceable law) is only one of a number of factors that affect the decisions people 
make, the actions they take and the relationships, they have“ (Moore 1973: 743). Selbst 
wenn beabsichtigte Ziele erreicht werden, sind sie oft von ungeplanten und unerwarte-
ten Nebenwirkungen begleitet. Zugleich können neue Gesetze von den Akteuren in-
nerhalb eines SASF für eigene Anliegen mobilisiert werden (Moore 1973: 728). Dabei 
können staatlich gesetzte Regeln auch in einem lokal geprägten Verständnis verwendet 
werden, das sich an feldspezifischen informellen Regeln orientiert und dem vom Ge-
setzgeber intendierten Verständnis nicht entspricht (Griffiths 2003). Ein solches Arran-
gement der „Koexistenz unterschiedlicher Regeln“ wird in der rechtssoziologischen 
Diskussion als ‚Rechtspluralismus‘ (Eugen Ehrlich) bezeichnet. Rechtspluralismus ist 
kein Zustand, den ein moderner Rechtsstaat irgendwann überwindet, sondern vielmehr 
„ein Zustand, in dem sich Gesellschaften dauerhaft befinden“ (Baer 2011: 99). Die 
rechtspluralistische Perspektive schärft den Blick nicht nur für die Vielzahl unterschied-
licher Normarten und normsetzender Akteure, sondern auch für eine Hierarchie der 
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Orientierungen. Einigen Akteuren kommt es darauf an, dass die von ihnen praktizierten 
Normen als staatliches Recht anerkannt werden (Günther 2014: 3f).  

In der arbeitssoziologischen Forschung wird eine solche Orientierung auf staatlich 
gesetztes und erzwingbares Recht aus gesellschaftskritischer Perspektive kritisiert 
(Böhle 1982). Ein Einlassen auf die ‚Rechtsform‘ wird als politisches Dilemma beschrie-
ben: Zum einen diene das herrschende Recht dazu, bestehende Herrschaftsverhältnisse 
zu reproduzieren und zu verschleiern. Zum anderen stelle es aber auch ein Vokabular 
zur Skandalisierung und einen Schutzmechanismus bereit (Buckel 2009). Aus dieser ge-
sellschaftskritischen Perspektive wird zur gesellschaftlichen Aneignung des Rechts ein 
Einlassen auf die Rechtsform vorgeschlagen. Damit das Recht von Schwächeren ge-
nutzt werden kann, bedarf es aufgrund der verselbstständigten juristischen Verfahren 
zumindest vorübergehend ‚juridischer Intellektueller‘, die die Rechtsform im Kontext 
sozialer Bewegungen übersetzen. 

Diese Überlegungen verweisen darauf, dass es immer einer konkreten Person be-
darf, die das „Recht in Bewegung setzt, damit es im konkreten Fall zur Wirklichkeit 
werden kann“ (Kocher 2013: 2). Rechtsdurchsetzung geschieht nicht notwendig auto-
matisch. Nach Blankenburg lässt sich als gemeinsame Erkenntnis „allen Studien über 
Inanspruchnahmen und Vermeiden von Recht im sozialen Alltag entnehmen, dass es 
der Akteure bedarf, um aus einem Problem oder Konflikt im sozialen Kontext ein 
‚Rechtsproblem‘ zu machen“ (Blankenburg 1995: 27). Die damit angesprochene recht-
liche Handlungsfähigkeit, die ungleich verteilt ist, beginnt bereits mit der Thematisierung 
eines Konflikts als Rechtsverletzung, wobei „mindestens eine Seite eine rechtliche Lö-
sung für möglich und rechtliche Verallgemeinerungsmuster für angemessen erachtet“ 
(Kocher 2009: 30). Das Recht bietet einer oder beiden Parteien die Chance, bereits 
durch einen bloßen Hinweis auf bestehende rechtliche Regelungen und die Ankündi-
gung rechtlicher Schritte die Verhandlungsposition in einem Konflikt zu stärken – ein 
als „Schattenwirkung des Rechts“ (Mnookin/Kornhauser 1979: 968) bezeichneter 
Sachverhalt. Bei der Definition eines Konflikts als Rechtsproblem spielt die Erfolgsaus-
sicht, also die Einschätzung der Durchsetzbarkeit eine konstitutive Rolle: „Was als 
Rechtsproblem gelten kann, ergibt sich nicht allein aus dem materiellen Recht, sondern 
auch aus dessen Durchsetzungschancen“ (Blankenburg 1995: 28). 

Das Recht setzt als institutionalisiertes Angebot keine direkten Ursachen für Recht-
handeln, sondern bildet ein ‚Einstellungsobjekt‘, zu dem Akteure sich verhalten können 
– es geht es um die Relation „von Angebot und Annahme/Gebrauch“ (Rottleuthner/Rott-
leuthner-Lutter 2010: 20, Hervorhebung im Original). In Bezug auf den Gebrauch ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass fehlende Kenntnisse über Rechtsansprüche und 
Durchsetzungsinstrumente zu einem ‚negativem Rechtsbewusstsein’ führen kann 
(Lautmann 1980). Rechtsskepsis kann dazu verleiten, schon „die Wahrnehmung und 
Kenntnis von gegebenen Ansprüchen und Durchsetzungsmöglichkeiten abzuweisen“ 
(Blankenburg 1995: 26). In der Theorie dualer Arbeitsmärkte (Piore 1979, 1983) wurde 
in diesem Sinne zur Erklärung, warum migrantische Beschäftige im Niedriglohnsektor 
ihre Situation trotz einer wachsenden Nachfrage nicht verbessern konnten, sowohl auf 
das fehlende Bewusstsein über geltende Rechte und deren Durchsetzungsmöglichkeiten 
als auch auf den prekären Aufenthaltsstatus (Piore 1979: 190), also die defizitäre Rechts-
stellung hingewiesen.  
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Eine ausbleibende Mobilisierung des Rechts trotz bewusst wahrgenommener 
Rechtsverletzung wird in der rechtssoziologischen Forschung aus zwei unterschiedli-
chen, aber durchaus komplementären Perspektiven betrachtet. In einer eher pragma-
tisch orientierten Betrachtung wird das ‚alltägliche Vermeiden von Rechtsinstanzen‘ als 
Regel und nicht als Ausnahme beschrieben (Blankenburg 1995: 27). Die rechtliche 
Handlungsfähigkeit beinhaltet, so betrachtet, auch die Kompetenz zur Beschränkung 
auf eine instrumentelle Mobilisierung von Recht, die sich nicht an Rechtsnormen und 
Gerechtigkeitsvorstellungen orientiert, sondern an Erfolgsaussichten. 

Aus einer normativen Perspektive wird die ausbleibende Mobilisierung von Recht 
und Arbeitsgerichten als Herausforderung und Aufforderung aufgenommen. Die struk-
turelle Unterlegenheit abhängig Beschäftigter soll ausgeglichen werden, indem die Wirk-
samkeit des Rechts, mit dem Arbeitsverhältnisse sozial gestaltet werden, erhöht werden 
soll. Die Rechtsdurchsetzung wird analytisch als Prozess konzeptualisiert, der als Ver-
fahren stufenweise strukturiert und durch hemmende Faktoren, die wie Filter und Bar-
rieren wirken, gelenkt, verlangsamt, gestoppt oder schon im Vorhinein verhindert wird 
(Kocher 2013, KocherNassibi 2012; Baer 2011: 209-225). Der Prozess der Rechts-
durchsetzung wird dabei nicht mehr allein auf die Interaktion der unmittelbar beteiligten 
Parteien und den von ihnen mobilisierten Rechtsagenten und Rechtsinstanzen redu-
ziert. Vielmehr werden Netzwerkkonfigurationen in den Blick genommen, innerhalb 
derer Akteure aufeinander bezogen handeln. Die Mobilisierungsforschung (Black 1974; 
Blankenburg 1995) hat gezeigt, dass „die tatsächliche Inanspruchnahme von Rechten 
in der Regel abhängig ist von vermittelnden Instanzen, insbesondere Rechtsagenten, die 
den Betroffenen den oft nicht einfachen Zugang zu den Rechtsinstanzen ermöglichen 
und ihre Interessen vertreten“ (Wrase 2013: 9; auch Blankenburg 1995: 38).  

Wenn aber eine Nachfrage, in anderen Worten ein Rechtsbedürfnis nicht unabhän-
gig von einem infrastrukturellen Angebot und den Institutionen der Rechtsvermittlung 
besteht, dann sind diese mehr als nur ein Instrument der Rechtsdurchsetzung – sie üben 
dann auch eine konstitutive Funktion für die Herausbildung von Rechtsbewusstsein 
aus. Mit dieser Überlegung werden die vermittelnden Instanzen und Angebote ihrerseits 
zu einem rechtssoziologisch relevanten Untersuchungsgegenstand. Unser besonderes 
Augenmerk gilt in der folgenden Untersuchung den Angeboten der Rechtsberatung im 
sozialen Feld der Arbeitsgerichtsbarkeit. Dabei verstehen wir Rechtsberatung mit Blan-
kenburg als Produkt eines sozialen Definitionsprozesses, der vier Ebenen einbezieht: 
„die politische Willensbildung, mit der Rechte als Angebot formuliert werden; die Im-
plementation, bei der ein Ausführungsstab die Bedingungen für die Realisierung dieser 
Rechte schafft; das Rechtsbewusstsein, innerhalb dessen Rechtsangebote wahrgenom-
men werden; und die Mobilisierung von Rechten, die als Nachfrageverhalten ablesbar 
sind“ (Blankenburg 1995: 30). In der Untersuchung legen wir den Schwerpunkt auf die 
Aktivitäten von Beratungsstellen unter dem Dach von Gewerkschaften und stellen die 
Angebote für irreguläre Migrant/innen in den Mittelpunkt. 

3. Politische Debatten und Rechtsgrundlagen  
Die Angebote des arbeitsrechtlichen Schutzes sind zwar grundsätzlich im nationalstaat-
lichen Rahmen normiert und institutionalisiert; ihre Inhalte werden aber zunehmend 
auch durch internationale Abkommen und Konventionen bestimmt.  
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Politischer Willensbildungsprozess auf internationaler und europäischer Ebene 
Auf internationaler Ebene bestehen einige rechtliche Bestimmungen zum Schutz von 
Arbeitnehmer/innen, die unabhängig vom Aufenthaltsstatus Geltung haben und somit 
irreguläre Migranten/innen nicht ausschließen, u. a. in Abkommen der Vereinten Nati-
onen, in Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie in Richtlinien der 
Europäischen Union (einen Überblick bieten Beiträge in Fischer-Lescano et al. 2012). 
Einige dieser internationalen Abkommen wie das „Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern und ihrer Familien“ vom 18. 
Dezember 1990, das ausdrücklich auch Beschäftigte ohne Aufenthaltsstatus einbezieht, 
wurden von der Bundesregierung bisher nicht oder nur unter der Erklärung von Vor-
behalten hinsichtlich der Geltung für irreguläre Migrant/innen ratifiziert (Cyrus 1998).  

Der Ansatz, durch Stärkung der rechtlichen Stellung irregulärer Migrant/innen die 
Anreize zur Organisierung unangemeldeter oder ausbeuterischer Beschäftigung zu ver-
ringern, ist von der Europäischen Union mit der Sanktionsrichtlinie im Jahr 2009 auf-
gegriffen worden. Diese von allen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzende 
Richtlinie soll irreguläre Migration verhindern, indem die arbeitsrechtliche Stellung ir-
regulärer Migrant/innen verbessert und ihren Arbeitgeber/innen strafrechtliche Sank-
tioniert angedroht werden. Die europäische Vorschrift wurde mit dem zweiten Richtli-
nienumsetzungsgesetz 2011 in das deutsche Aufenthaltsrecht eingefügt. Seitdem ist 
rechtlich geklärt, dass auch irregulären Migrant/innen Ansprüche auf Auszahlung des 
Lohnes aus unangemeldeter Beschäftigung und Zugang zu Arbeitsgerichten haben (Ko-
cher/Nassibi 2012).  

Aktuelle Rechtsgrundlage in der Bundesrepublik 
Die pauschale Unterstellung einer Rechtlosigkeit ausländischer Beschäftigter in unter- 
und undokumentierten Arbeitsverhältnissen ist für die Bundesrepublik Deutschland 
nicht zutreffend. Arbeitsmigrant/innen sind vom Geltungsanspruch des deutschen Ar-
beits- und Sozialrechts nicht grundsätzlich ausgeschlossen, denn das deutsche Arbeits-
recht unterscheidet nicht nach Staatsangehörigkeit oder Wohnort des Beschäftigten.  

Eine Begrenzung des arbeitsrechtlichen Geltungsanspruches ergibt sich jedoch bei 
offiziell angemeldeter Beschäftigung durch eine sozialrechtliche Klassifizierung als aty-
pisches Beschäftigungsverhältnis, auf die das Arbeitsrecht nur teilweise oder gar nicht 
anwendbar ist. Ansonsten bestehen für ausländische Beschäftigte unabhängig vom auf-
enthaltsrechtlichen Status und der Erfüllung sozialrechtlicher Melde- und Beitrags-
pflichten Ansprüche aus einem ‚faktischen Arbeitsverhältnis‘, insbesondere auf Entgelt 
für die geleistete Arbeit, die Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen, Erholungs-
urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle sowie auf Leistungen bei Arbeitsunfall. 
Zur Durchsetzung dieser Ansprüche können Arbeitsgerichte angerufen werden, für die 
allein entscheidend ist, ob sich die rechtlichen Ansprüche auf ein abhängiges Beschäfti-
gungsverhältnis beziehen und strittig sind (zur rechtlichen Situation siehe u.a. Fischer-
Lescano et al. 2012; Kluth 2008, 2013; Junkert/Kreienbrink 2008; Will 2008; Alt/Fodor 
2001).  

Mit einer Klage vor Arbeitsgerichten wird aber nicht allein das Feld der Arbeitsge-
richtsbarkeit betreten, sondern auch die damit ‚verflochtenen Felder‘ (Moore 1973) der 
sozialrechtlichen und aufenthaltsrechtlichen Verfahren. Arbeitsgerichte sind zwar nicht 
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verpflichtet, den aufenthalts- und sozialrechtlichen Status der Beschäftigten zu ermitteln. 
Als öffentliche Stellen sind sie aber – nach § 87 Aufenthaltsgesetz - angehalten, Kennt-
nisse über illegalen Aufenthalt oder Schwarzarbeit, die im Zusammenhang mit Ge-
richtsverfahren erlangt werden, an Kontrollbehörden zu übermitteln. Damit kann die Mo-
bilisierung der vierten Stufe der Verrechtlichung eine Co-mobilisierung von Kontroll-
maßnahmen auslösen, die in anderen Rechtsfeldern (Sozialrecht, Abgabenordnung) be-
stehen. Allerdings haben auch Arbeitgeber/innen in der Regel kein Interesse daran, 
Schwarzarbeit und illegalen Aufenthaltstitel zu thematisieren, da sie selber rechtlich be-
langt werden können. Aber auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Klage 
ohne Überprüfung des aufenthaltsrechtlichen und sozialrechtlichen Status verhandelt 
wird, ergibt sich aus Sicht potentieller Kläger/innen eine praktisch nicht zu kalkulie-
rende Unsicherheit, ob es zu einer Weitergabe von Informationen an Kontrollbehörden 
kommen wird.  

Politischer Willensbildungsprozess in der Bundesrepublik 
In der politischen Debatte über einen menschenrechtlich angemessenen Umgang mit 
irregulären Migrant/innen steht die Forderung nach Einschränkung der Übermittlungs-
pflicht öffentlicher Institutionen an oberster Stelle und bezieht auch arbeitsgerichtliche 
Meldepflichten mit ein (Kluth 2013). Die Bundesintegrationsbeauftragte hat empfoh-
len, die Arbeitsgerichtsbarkeit von der Datenübermittlungspflicht nach § 87 Aufent-
haltsgesetz auszunehmen (Bundesintegrationsbeauftragte 2012: 289). Noch weiterge-
hend war der bereits 2009 von der SPD-Bundestagsfraktion als Gesetzentwurf in den 
Deutschen Bundestag eingebrachte Vorschlag, die Übermittlungspflichten auf Strafver-
folgungsbehörden zu beschränken (BT-Drs. 17/56 vom 24. November 2009).  

Das zuständige Innenministerium lehnt diesen Vorschlag strikt ab, denn der Ver-
zicht auf die Datenübermittlung würde es ‚illegal Aufhältigen‘ ermöglichen, in der Ille-
galität zu verbleiben und sich dann sogar erneut illegal beschäftigen zu lassen. Dies 
würde aber dem Zweck der Sanktionsrichtlinie zuwiderlaufen, illegaler Beschäftigung 
entgegenzuwirken (Bundesintegrationsbeauftragte 2012: 289). Die Möglichkeit der In-
anspruchnahme der Angebote des rechtlichen Schutzes soll davon abhängig bleiben, 
dass die Offenlegung des Aufenthaltsstatus mit der möglichen Konsequenz der Ab-
schiebung zur Voraussetzung gemacht wird. Mit dieser Auffassung, die den politischen 
Willensbildungsprozess dominiert, wird der allgemeine und voraussetzungslose Geltungsan-
spruch des arbeitsrechtlichen Schutzes für alle abhängig Beschäftigen gerade für dieje-
nigen negiert, die aufgrund sozialer Verletzlichkeit und geringer rechtlicher Handlungs-
fähigkeit darauf besonders angewiesen sind.  

4. Ausbleibenden Thematisierung arbeitsrechtlicher Schutzangebote  
Von professionellen Rechtsinstanzen und Rechtsagenten im sozialen Feld der Arbeits-
gerichtsbarkeit wird die Geltung arbeitsrechtlicher Ansprüche für irreguläre Migrant/in-
nen nicht thematisiert – abgesehen von einigen isolierten Einzelfällen, die wir unten 
vorstellen.  

In den periodischen Berichten der Bundesregierung über die Umsetzung des 
Schwarzarbeitsbekämpfungs-Gesetzes bilden die Erkenntnisse über Ausmaß und Er-
scheinungsformen „illegaler Beschäftigung von Ausländern“ und die Darstellung der 
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Gegenmaßnahmen einen festen Bestandteil (vgl. Bundesregierung 2013). Die Vergehen 
werden aber an keiner Stelle als Verstöße gegen geltendes Arbeitsrecht zum Nachteil 
der Beschäftigten thematisiert.  

In der rechtswissenschaftlichen Diskussion ist die Betrachtung der rechtlichen Stel-
lung irregulärer Migrant/innen überwiegend auf den Bereich des Migrationsrechts be-
schränkt und stellt ein marginales Thema dar (vgl. Thym 2010). Die spezielle Frage der 
arbeitsrechtlichen Stellung irregulärer Migrant/innen wird nur vereinzelt behandelt und 
steht in der Regel im Zusammenhang mit praktischen Fragen der Sozial- und Rechts-
beratung (vgl. Fischer-Lescano et al. 2012; Will 2008) oder der Strafbarkeit für Unter-
nehmen (Ignor/Rixen 2008).  

Für Arbeitsrichter/innen ermittelt eine Studie eine professionsspezifische Sicht-
weise, wonach auf Informationen fokussiert wird, die zur Entscheidung der Klagefor-
derung erforderlich sind. Sonstige Angaben, die etwa auf einen irregulären Aufenthalt 
oder eine Situation extremer Arbeitsausbeutung hindeuten, werden demnach als irrele-
vant für das rechtliche Verfahren herausgefiltert und nicht zur Kenntnis genommen 
(Rabe/Katter 2011).  

Auch in der Vermittlung durch Rechtsanwält/innen fehlt es an Bewusstsein für die 
Arbeitsrechte irregulärer Migrant/innen. Es besteht eine Unsicherheit, ob bei arbeits-
gerichtlichen Verfahren eine Pflicht zur Ermittlung und Meldung des Aufenthaltsstatus 
besteht (Rabe/Katter 2011). Das Risiko der Thematisierung des fehlenden Aufenthalts-
status vor einem Arbeitsgericht wird als gering, aber unkalkulierbar eingeschätzt. So 
beinhalten anwaltliche Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung einer Übermittlung im 
Zweifelsfall auch einen Verzicht auf eine Klage (siehe auch Rabe/Kamp 2012: 35-38).  

Fachberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände für Migrant/innen befassen sich nur 
in Ausnahmefällen mit arbeitsrechtlichen Konflikten in der unter- und undokumentier-
ten Beschäftigung (Sextro 2003; Cyrus et al. 2010; Cyrus/De Boer 2011). Die Arbeits-
rechte dieser Statusgruppe werden auch von den institutionalisierten gewerkschaftli-
chen Beratungsangeboten nicht thematisiert. Dies hat auch mit einer traditionellen ge-
werkschaftlichen Perspektive zu tun, wonach ‚illegale Ausländerbeschäftigung‘ den ge-
werkschaftlichen Interessen schadet und die Fähigkeit kollektiver Kampfmaßnahmen 
zur Verbesserung der sozialen Lage der organisierten Arbeiterschaft schwächt (Treich-
ler 1999; Cyrus 2002; Faist/Sieveking/Reim/Sandbrink 1999). In den offiziellen Posi-
tionsbestimmungen des gewerkschaftlichen Dachverbandes DGB wird der Schutz der 
Menschenrechte irregulärer Migrant/innen grundsätzlich gefordert. Gleichzeitig wer-
den Forderungen zur Begrenzung des Zugangs zu den deutschen Arbeitsmärkten erho-
ben, wie die Diskussion zur Arbeitnehmerfreizügigkeit für Bürger/innen neuer EU-
Mitgliedsstaaten zeigt (vgl. DGB 2012). Einzelgewerkschaften fordern schärfere Ge-
setze gegen Schwarzarbeit und eine Ausweitung von Kontrollen, wobei mögliche Aus-
wirkungen auf die Beschäftigten in unter- oder undokumentierten Arbeitsverhältnissen 
nicht thematisiert oder den Beschäftigten als Konsequenz ihres Fehlverhaltens selber 
zugerechnet werden. Umstritten ist inzwischen auch die Frage, ob irreguläre Mig-
rant/innen Mitglied in der Gewerkschaft werden können. Die Bundesverwaltung der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Auffassung vertreten, dass eine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft den Zugang zum Arbeitsmarkt und damit einen regulären aufent-



42  Norbert Cyrus, Markus Kip: Arbeitsrechte mobilisieren ohne Aufenthaltsstatus 

haltsrechtlichen Status voraussetzt (Ver.di 2013). Mit dieser Auffassung wird die Mög-
lichkeit verwehrt, durch den Eintritt in eine Gewerkschaft einen effektiven Rechts-
schutz zu erhalten. Die Ausgrenzung irregulärer Migrant/innen bot in der Vergangen-
heit wiederholt Anlass zu gewerkschaftsinterner Kritik (Treichler 1999; Harning/Mau-
rer 2004) und motivierte Initiativen, Beratungsangebote für diese Statusgruppe unter 
dem Dach von Gewerkschaften aufzubauen.  

5. Erfahrungen mit gewerkschaftlichen Unterstützungsangeboten 
Die Thematisierung des Arbeitsrechts ausländischer Beschäftigter in unter- und undo-
kumentierter Beschäftigung und der Aufbau von Unterstützungsangeboten ging von 
zivilgesellschaftlichen Initiativen aus,� die Anfang der 1990er die Annahme einer völli-
gen Rechtlosigkeit irregulärer Migrant/innen zu hinterfragen begannen. Die juridischen 
Laien stießen auf die in der juristischen Fachliteratur eingeführte Argumentationsfigur 
des ‚faktischen Arbeitsverhältnisses‘, wonach auch dann ein Anspruch auf Entgelt für 
geleistete Arbeit besteht, wenn der Arbeitsvertrag aufgrund der Verletzung rechtlicher 
Bestimmungen ‚nichtig‘ ist (Wollenschläger 1994; McHardy 1994). Unter Berufung auf 
diese rechtliche Grundlage gründeten Aktivist/innen seit Beginn der 1990er Jahre an 
verschiedenen Orten Initiativen, die unter- und undokumentiert Beschäftigten Beratung 
und praktische Unterstützung bei der Mobilisierung von Recht anboten (vgl. auch Kip, 
im Erscheinen). Während einige dieser Initiativen den Gewerkschaften eher kritisch ge-
genüberstanden, arbeiteten in anderen Initiativen auch aktive Gewerkschaftsmitglieder 
mit. Vor dem Hintergrund der punktuell erfolgreichen Unterstützungsarbeit wurde die 
Thematisierung der Rechte ausländischer Beschäftigter in unter- und undokumentierten 
Arbeitsverhältnissen sowohl von außen als auch von innen in die gewerkschaftliche 
Diskussion hineingetragen und bewirkte zumindest eine Erweiterung der gewerkschaft-
lichen Perspektive.  

Diese Entwicklung ist auch dadurch bedingt, dass sich die Rahmenbedingungen 
gewerkschaftlicher Politiken in den 1990er Jahren insbesondere in den Bereichen orts-
gebundener Produktion wie dem Bausektor, der Landwirtschaft oder den Dienstleis-
tungen in Privathaushalten änderten. Mit der Etablierung des europäischen Binnen-
marktes und der Arbeitnehmerfreizügigkeit sahen sich Gewerkschaften herausgefor-
dert, auf den nicht mehr zu verhindernden Zugang europäischer Arbeitnehmer/innen 
neue organisatorische Antworten zu entwickeln (Cyrus 2002).  

Ausgangspunkt war die Erfahrung, dass ausländische Beschäftige in unter- und un-
dokumentierten Arbeitsverhältnissen mit der ‚klassischen‘ betrieblichen Gewerkschafts-
arbeit über Vertrauensleute und Betriebsräte nicht erreicht werden. Sie arbeiten in der 
Regel in Unternehmen, die als Subunternehmen Aufträge ausführen und keinen Be-
triebsrat haben. Teilweise handelt es sich dabei auch um nicht oder nur kurzzeitig an-
gemeldete ‚Turnschuhunternehmen‘ (Nienhüser 1999). Für diese Beschäftigte fällt die 
„Mobilisierung von rechtlichen Instanzen im Betrieb“ (Blankenburg et al. 1979: 129) als 
Anknüpfungspunkt für Kontaktaufnahmen weitestgehend weg.  
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2   Die Darstellung basiert auf eigenen Erfahrungen von Norbert Cyrus, der zwischen 1991 
und 2001 beim Polnischen Sozialrat e.V. die Anlaufstelle ZAPO mit aufgebaut und als Be-
rater begleitet hat. 
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Zur Ansprache dieser Beschäftigten wurden gewerkschaftliche Beratungsange-
bote außerhalb der Betriebe aufgebaut, für die über muttersprachliche Medien, Inter-
net oder gezielte Ansprache von Multiplikatoren geworben wird. Das erste derartige 
Angebot war der auf Initiative der IG BAU gegründete ‚Europäische Verband der 
Wanderarbeiter‘, mit dem entsandte Arbeitnehmer/innen aus EU-Mitgliedsstaaten 
organisiert und bei der Mobilisierung ihrer Arbeitsrechte unterstützt wurden. Das An-
gebot der solidarischen Unterstützung wurde von den Adressaten in konkreten 
Konflikten um vorenthaltenen Lohn tatsächlich vor Ort kollektiv in Anspruch ge-
nommen, wobei die Konflikte in der Regel aber nicht verrechtlicht, sondern öffent-
lich skandalisiert wurden. Dabei wurde durch öffentlichkeitswirksame Aktionen 
Druck auf Auftraggeber oder Generalunternehmen ausgeübt, die dann zumindest 
einen Teil des vorenthaltenen Lohnes auszahlten, um größere Imageschäden zu ver-
meiden (dazu Schmidt-Hullmann 2012: 208f). Der Vorteil gegenüber einer Strategie 
der Verrechtlichung besteht darin, dass die Erwartungen der Betroffenen auf eine 
schnelle und konkrete Lösung erfüllt werden und eine langwierige rechtliche Ausei-
nandersetzung vermieden werden kann, deren Ausgang aufgrund von Nachweis-
problemen ungewiss ist. Die Strategie der Skandalisierung steht dabei aber nicht im 
Gegensatz oder ohne Verbindung zu der von Blankenburg et al. (1979) analysierten 
Verrechtlichung, sondern setzt die Rechtsform mit ihrem Vokabular zur Skandali-
sierung (Buckel 2009) und der Schattenwirkung des Rechts (Mnookin/Kornhauser 
1979) voraus. Trotz der teilweise spektakulären Erfolge konnte der Verband aber 
nicht genügend Mitglieder gewinnen, um einen finanziell selbsttragenden Bestand 
zu erreichen (Balan/Tarnowska/Zabron 2008).  

Erfahrungen der Beratungsstellen für mobil beschäftigte EU-Bürger/innen 
Die positiven Erfahrungen bei der Ansprache und Mobilisierung europäischer Wander-
arbeiter/innen trugen dazu bei, dass der DGB seit 2011 mit zeitlich befristeten europä-
ischen Fördermitteln Anlaufstellen für ‚faire Mobilität‘ aufbaute, die sozialrechtliche Be-
ratung für ‚mobil‘ Beschäftigte aus EU-Mitgliedsstaaten anbieten (Informationen unter 
www.faire-mobilitaet.de). Zurzeit bestehen gewerkschaftliche Büros für ‚faire Mobilität‘ 
in sechs deutschen Städten, die mit ein bis zwei Personalstellen ausgestattet sind. Die 
Angebote richten sich nicht an irreguläre Migrant/innen, sondern an ‚mobil‘ beschäf-
tigte EU-Bürger/innen. Eine Kontaktaufnahme ist unabhängig von einer Gewerk-
schaftsmitgliedschaft möglich, allerdings kann der gewerkschaftliche Rechtsschutz nur 
bei Mitgliedschaft in einer deutschen Gewerkschaft von mindestens drei Monaten in 
Anspruch genommen werden – eine in der Regel nicht erfüllte Voraussetzung. Kon-
flikte werden in direkten Verhandlungen mit Arbeitgeber/innen unter Ausnutzung der 
Schattenwirkung des Arbeitsrechts bearbeitet. Eine zusammenfassende Darstellung der 
Erfahrungen dieser gewerkschaftlichen Beratungsstellen zeigt, dass es auch im Fall von 
EU-Staatsangehörigen mit Freizügigkeitsrecht nur teilweise gelingt, Unterstützung Su-
chende zur Verfolgung rechtlicher Schritte zu motivieren: „Die Hürde, sich selbst in 
eine gerichtliche Auseinandersetzung zu begeben, ist für die meisten Betroffenen zu 
hoch. Selbst über die Vermittlung von Beratungsstellen stellt der gerichtliche Weg für 
die wenigsten Betroffenen eine Alternative dar“ (Dälken 2012: 30). Als Gründe werden 
unter Anderem fehlende Rechtskenntnis, Misstrauen in die Behörden, die Kosten für 
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ein Gerichtsverfahren in Deutschland oder die Furcht vor Aufdeckung einer fehlenden 
oder falschen Anmeldung des Beschäftigungsverhältnisses genannt. Als weitere Barriere 
wirkt die Verfahrensanforderung, Dokumente zum Nachweis von Arbeitszeiten oder 
die ladungsfähige Adresse der beklagten Person beizubringen. 

Die Erfahrungen der Beratungsstellen für EU-Bürger/innen verdeutlichen, dass 
die Schwierigkeiten der Mobilisierung von Arbeitsrecht und Anrufung von Gerichten 
nicht nur auf prekären oder fehlenden Aufenthaltsstatus zurückzuführen sind. Vielmehr 
spielen auch allgemeine Unkenntnis oder falsche Vorstellungen über die Angebote und 
Durchsetzungsmöglichkeiten des Rechts eine Rolle, wie sie auch bei juridischen Laien 
ohne defizitäre Rechtsstellung üblich sind.  

Trotz der Schwierigkeiten gelingt es den Beratungsstellen durchaus, Beschäftigte 
zu motivieren, die angebotene Unterstützung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche 
auf informellem Wege oder auch durch Beschreiten des formellen Weges der Klage vor 
einem Arbeitsgericht einzufordern. Darüber hinaus betreiben die Beratungsstellen Öf-
fentlichkeitsarbeit, um die bestehenden Rechte ausländischer Beschäftigter in unter- 
und undokumentierten Arbeitsverhältnissen sichtbar zu machen und auf Defizite hin-
zuweisen.  

Erfahrungen der Anlaufstellen für undokumentiert Beschäftigte  
Unter gewerkschaftlichem Dach agieren seit einigen Jahren auch Anlaufstellen, die sich 
ausdrücklich an Migrant/innen ohne Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis richten, wenn 
sie auch nicht auf diese Gruppe beschränkt sind. Die Erfahrungen der Anlaufstellen 
zeigen, dass auch Beschäftigte ohne Aufenthaltsstatus motiviert werden können, recht-
liche Schritte bis hin zur Anrufung von Arbeitsgerichten einzuleiten.�� Die erste Anlauf-
stelle für undokumentiert Beschäftigte wurde 2008 in Hamburg unter dem Dach des 
Landesverbandes der Gewerkschaft ver.di eröffnet.�Die Hamburger Anlaufstelle ‚Mig-
rAr‘ (Migration & Arbeit) konnte bei der Eröffnung gleich mit dem spektakulären Fall 
einer kolumbianischen Haushaltsarbeiterin auf sich aufmerksam machen (Mitrovic 
2010; Vogel 2012).�Damit war ein gewerkschaftsintern umstrittenes Projekt überzeu-
gend gestartet und animierte zur Gründung ähnlich ausgerichteter Projekte in anderen 
Städten (aktuell in Berlin, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Köln, München). Die Anlauf-
stellen verstehen sich als rechtvermittelnde und rechtmobilisierende Instanz und 
streuen rechtliche Informationen für Beschäftigte ohne Papiere durch Vernetzung mit 
anderen sozialen Akteuren, etwa Migrant/innenselbstorganisationen, Menschenrechts-
organisationen, antirassistischen Gruppen, humanitären und kirchlichen Angeboten o-
der Migrationsfachberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände.  

In den regelmäßigen bundesweiten Treffen dieser Beratungsstellen wird überein-
stimmend berichtet, dass die Mobilisierung von Arbeitsgerichten bisher nur in wenigen 
Einzelfällen gelungen ist. Dies hängt neben der defizitären Rechtsstellung der Beschäf-
tigten auch mit den beschränkten Ressourcen der Beratungsstellen zusammen (Kip, im 
Erscheinen).  
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3  Die Darstellung beruht auf Erfahrungswissen von Markus Kip, der seit 2011 im Berliner 
Arbeitskreis aktiv ist und an Beratung, Vernetzungstreffen und Informationsveranstaltun-
gen beteiligt ist. 
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Gegen die Skepsis und Widerstände anderer im DGB organisierter Gewerkschaf-
ten wurde das Hamburger Projekt 2010 in die Trägerschaft des DGB-Bezirksverbandes 
übernommen. Auch die Anlaufstellen in Berlin und Frankfurt fungieren inzwischen un-
ter dem Dach des jeweiligen DGB-Bezirks. Die Anerkennung geht aber nicht soweit, 
für diese Beratungsstellen eine solide Finanzierung zu organisieren. So wird die Arbeit 
ehrenamtlich geleistet. Auch mit Blick auf die organisatorische Verankerung in den Ge-
werkschaften bleiben diese Projekte marginalisiert.  

Die Erfahrungen der Berliner Beratungsstelle für undokumentiert Arbeitende 
Der Berliner Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit, der das Beratungsangebot trägt, 
wurde 2009 bei der Gewerkschaft ver.di im Fachbereich 13 (Sonstige Dienstleistungen) 
des Landesbezirks Berlin-Brandenburg als gewerkschaftliches Gremium anerkannt. 
Von den Gewerkschaften erhält die Gruppe materielle Unterstützung vor allem durch 
die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Beratung und Treffen sowie für die 
Druckkosten für Informationsmaterial. Beratungstermine werden zwei Mal im Monat 
in Gewerkschaftsräumen angeboten sowie zusätzlich in „niedrigschwelligen“ Räumen, 
die von der Zielgruppe besucht oder organisiert werden. In den letzten Jahren wurde 
der Arbeitskreis von fünf bis sieben ehrenamtlich tätigen Personen getragen, wobei in 
etwas mehr als fünf Jahren 39 Fälle betreut wurden. Im Jahr 2013 wurde eine Klage 
einer Arbeiterin ohne Aufenthaltsstatus vor einem Arbeitsgericht unterstützt, ferner 
konnten immerhin vier�Betroffene dazu motiviert werden, vorenthaltenen Lohn über 
die Beratungsstelle bei den Arbeitgeber/innen außergerichtlich geltend zu machen. In 
einigen Fällen gelang es zumindest einen kleinen Teil der Lohnforderung einzulösen 
(persönliche Information Kip 2014).  

Von den Beratenden wird die Fallzahl im Verhältnis zur vermuteten Gesamt-
zahl arbeitsrechtlicher Verstöße gegen Migrant/innen mit prekärem Aufenthaltssta-
tus als äußerst niedrig bewertet. Die Erfahrungen aus der Beratung legen nahe, dass 
Migrant/innen mit prekärem Aufenthaltstitel häufig nur geringe oder unzutreffende 
Kenntnisse über die bestehende Rechtslage haben. Zudem begegnen viele Rat Su-
chenden den Gewerkschaften mit Skepsis. Der Aufwand ist hoch, um unzutreffende 
Vorstellungen über das deutsche Arbeitsrecht und die Rolle der Gewerkschaften zu 
korrigieren. Die zuerst und am häufigsten geäußerten Bedenken betreffen die mögli-
chen aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen einer Klage beim Arbeitsgericht, etwa Sank-
tionen im Asylverfahren oder eine Ausweisung. Als juridische Laien stehen die Bera-
ter/innen vor der Herausforderung, zunächst selber die komplizierte rechtliche Situa-
tion des Einzelfalls zu erfassen und Handlungsoptionen zu ermitteln. Noch schwieriger 
wird es dann, den Unterstützung Suchenden diese Überlegungen zumeist in sprachli-
cher Übersetzung so darzulegen, dass sie selber eine informierte Entscheidung treffen 
können. Die komplizierten arbeitsrechtlichen Regelungen, die letztlich schlecht ein-
schätzbaren Erfolgsaussichten, aber auch die Risiken bewirken häufig, dass rechtliche 
Maßnahmen gegen Arbeitgeber/innen gar nicht erst eingeleitet oder wieder abgebro-
chen werden (so auch die befragten Anwält/innen bei Rabe/Katter 2011: 152). Verein-
zelt besteht auch die Angst, dass beklagte Arbeitgeber/innen durch ein Verfahren die 
persönlichen Daten der Kläger/innen erfahren und sich rächen könnten.  
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Eine hohe Barriere bildet das Prozesskostenrisiko. Die Beratungsstelle kann keine 
Übernahme der Kosten rechtsanwaltschaftlicher Vertretung anbieten. Da die Rat Su-
chenden in der Regel keine Gewerkschaftsmitglieder sind, besteht kein Anspruch auf 
gewerkschaftlichen Rechtsschutz. Bei einem Eintritt besteht eine dreimonatige Warte-
zeit, bevor Rechtsschutz in Anspruch genommen werden kann. In den fünf Jahren Be-
ratungstätigkeit ist bislang in keinem Fall gewerkschaftlicher Rechtsschutz gewährt wor-
den. Die Möglichkeit, im Falle besonderer politischer Bedeutung eine Ausnahme von 
der Wartezeitregelung zu machen, ist nicht wahrgenommen worden. 

6. Zur Nachfrage nach rechtlichen Schutzangeboten 
Zum Rechtsbewusstsein und -bedürfnis von Migrant/innen in unter- und undokumen-
tierter Beschäftigung liegen keine empirisch robusten Informationen vor (Vogel 2012). 
Eine explorative Befragung von 158 bulgarisch und albanisch sprechenden Personen in 
Berlin aus dem Jahr 2011 bietet Hinweise, dass zumindest ein Teil der Befragten ein 
Bewusstsein der ihnen zustehenden Rechte aufwies und durchaus auch konkretere Vor-
stellungen über die Angebote des Arbeitsrechts hatte. Zugleich herrschte aber Skepsis 
bezüglich der Durchsetzbarkeit dieser Rechte insbesondere für irregulär Beschäftigte 
vor: „Die weit überwiegende Mehrheit geht davon aus, dass illegal Beschäftigte keine 
Rechte haben oder zumindest nicht durchsetzen können. Dies gilt auch für die 18 Be-
fragten, bei denen eine unangemeldete Beschäftigung vermutet werden kann“ 
(Kovacheva/Vogel 2012: 50). In Berlin, dem Ort der Befragung, besteht ein relativ 
dichtes Netz an Beratungsangeboten, die sich auch oder ganz speziell an Zugewanderte 
richten. Nur zwei von 158 Befragten gaben an, schon einmal bei einer solchen Bera-
tungsstelle Rat gesucht zu haben, „also nur ein Bruchteil derjenigen, die von Erfahrun-
gen der Verletzung von Mindeststandards berichtet haben“ (Kovacheva/Vogel 2012: 
52).  

In einer Situation gruppenspezifischer sozialer Isolation, wie sie insbesondere bei 
neu ankommenden Zuwanderern besteht, bleibt die Suche nach Informationen und 
Beratung auf das unmittelbare soziale Umfeld beschränkt (Cyrus/Vogel 2006; Kohlha-
gen 2006). Damit besteht die Gefahr der wechselseitigen Verstärkung eines ‚negativen 
Rechtsbewusstseins‘ (Lautmann 1980), wonach deutsches Arbeitsrecht nicht schützt. 

7. Schlussbemerkung 
Irreguläre Migrant/innen sind in Deutschland von den Angeboten arbeitsrechtlichen 
Schutzes nicht ausgeschlossen, nehmen aber eine defizitäre Rechtsstellung ein. Im po-
litischen Willensbildungsprozess ist die Auffassung bestimmend, dass das Ziel der 
Durchsetzung aufenthaltsrechtlicher und sozialrechtlicher Regulierungen eine Ein-
schränkung des allgemeinen Geltungsanspruchs des Arbeitsrechts erforderlich macht 
und rechtfertigt. 

Spezialisierten Beratungsangeboten gelingt es nur Einzelfällen und mit hohem Auf-
wand, irreguläre Migrant/innen in unter- und undokumentierter Beschäftigung zur Ein-
leitung rechtlicher Schritte zu aktivieren. Die Klärung der Frage, welche Faktoren zur 
Aktivierung beitragen, bleibt weiteren Forschungsarbeiten vorbehalten. Die hier vorge-
legte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Einsatz juridischer Expert/innen, die 
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Wissen über das Schutzangebot des Arbeitsrechts und seine Durchsetzungsmöglichkei-
ten vermitteln, einen zentralen Faktor der Aktivierung bildet.  

Der geringe Wirkungsgrad des arbeitsrechtlichen Schutzes lässt sich mit einem ne-
gativen Rechtsbewusstsein erklären, das sich an den Alltagsvorstellungen einer fakti-
schen Rechtlosigkeit orientiert. Eine rechtsvermittelnde Infrastruktur, die kompensato-
risch wirken könnte, ist nur ansatzweise vorhanden. Bei den professionell arbeitenden 
Instanzen und Agenten im Feld der Arbeitsgerichtsbarkeit besteht kein Bewusstsein 
darüber, dass Arbeitsrechte für irreguläre Migrant/innen gelten und eine Thematisie-
rung unterbleibt.  

Die Vermittlung arbeitsrechtlicher Angebote im Feld der unter- und undokumen-
tierten Beschäftigung von Migrant/innen wird von wenigen spezialisierten Beratungs-
angeboten unter dem Dach von Gewerkschaften punktuell geleistet. Diese sind institu-
tionell marginalisiert und erreichen die Adressaten nur in geringem Umfang. Wenn es 
zu einer Kontaktaufnahme kommt, bilden Übermittlungspflichten der Arbeitsgerichte, 
negatives Rechtsbewusstsein, nicht erfüllbare Verfahrensanforderungen, Prozesskos-
tenrisiko und unsichere Erfolgsaussichten Barrieren der Aktivierung. Eine Mobilisie-
rung von Arbeitsrecht und Anrufung von Arbeitsgerichten unterbleibt häufig aber auch 
dann, wenn keine aufenthaltsrechtlichen Hürden wie bei EU-Bürger/innen bestehen, 
wenn ein Bewusstsein der Rechtsverletzung besteht und wenn durch gewerkschaftliche 
Stellen Unterstützung angeboten wird. In vielen Fällen können auch hier Verfahrensan-
forderungen nicht erfüllt werden und das Prozesskostenrisiko gepaart mit unsicheren 
Erfolgsaussichten besteht ebenfalls. Die aggregierte Folge besteht darin, dass der allge-
meine Geltungsanspruch des Arbeitsrechts für alle abhängigen Beschäftigungsverhält-
nisse nicht wirksam eingelöst wird.  

Rechtssoziologisch betrachtet besteht ein Rechtspluralismus, der nicht nur im Ne-
beneinander unterschiedlicher Rechtsordnungen besteht, sondern auch im Nebenei-
nander und Gegeneinander unterschiedlicher rechtlicher Felder innerhalb der gesetzli-
chen Rechtsordnung: Das Recht generiert in einigen Rechtsfeldern Barrieren des Zu-
gangs zu anderen Rechtsfeldern. Im sozialen Feld der Arbeitsgerichtsbarkeit verhindert 
nicht nur das Risiko einer Co-mobilisierung von aufenthalts- und sozialrechtlichen 
Kontrollpflichten, die eine Verhaftung und Abschiebung nach sich ziehen kann, son-
dern ganz allgemein die für gering gehaltene Erfolgsaussicht eine konsequente Ver-
rechtlichung der Konflikte bis zur Stufe der Anrufung von Gerichten. 

Der Anspruch des Arbeitsrechts auf allgemeine Geltung entfaltet gleichwohl, ver-
mittelt durch die Aktivitäten der rechtvermittelnden Instanzen, eine rechtspolitische 
Wirkung: Mit der Thematisierung der Arbeitsrechte irregulärer Migrant/innen und der 
Gründung spezialisierter Beratungsstellen seit Mitte der 1990er Jahre gerät auch der 
materielle Inhalt des Rechts unter Veränderungsdruck, wie der Vorschlag zur Abschaf-
fung der aufenthaltsrechtlichen Übermittlungspflicht zeigt. Die Kombination von indi-
vidueller Rechtsdurchsetzung mit politischen Strategien zeigt fließende Übergänge der 
Mobilisierung von rechtlichen Instanzen zur Veränderung von geltendem Recht: „Dort 
wo bestehende Rechtsansprüche bislang überwiegend im Dunkelfeld der Nichtinan-
spruchnahme verblieben sind, entstehen mit zunehmender Mobilisierung für die 
Rechtsdogmatik neuartige Fragestellungen, die sowohl Rechtsprechung als auch Recht-
setzung in Bewegung setzen können“ (Blankenburg 1995: 56). 
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